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RS OGH 1961/2/16 2Ob31/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.02.1961

Norm

ZPO §362 Abs2

Rechtssatz

Das Gericht ist nicht verp5ichtet, Widersprüche zwischen Sachverständigengutachten, die einerseits im Strafverfahren

andererseits im Zivilverfahren abgegeben wurden, aufzuklären. Es kann sich vielmehr ohne weitere Erhebungen dem

ihm als verläßlich erscheinenden Gutachten anschließen.

Entscheidungstexte

2 Ob 31/61

Entscheidungstext OGH 16.02.1961 2 Ob 31/61
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